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Deregulierung durch Private

Die Forderung nach Deregulierung des staatlichen Rechts durch die

zuständigen staatlichen Instanzen hat verbreitete Anerkennung
gefunden. Die Forderung von Industrie und Gewerbe nach rascher

Realisierbarkeit von Bauten und demzufolge schneller Herstellbarkeit
der baulichen Voraussetzungen des Wirtschaftens ist wichtig. Sie ist
in konjunkturell schwierigen Zeiten sogar noch bedeutungsvoller.
Selbstverständlich müssen trotz Deregulierung die berechtigten
öffentlichen Interessen sowie die berechtigten Interessen Dritter
geschützt bleiben.

Im Bauen zielt die Deregulierungsforderung vorab auf das öffentliche

Planungs- und Baurecht und die damit im Zusammenhang
stehenden Rechtsgebiete sowie auf das Verfahrensrecht. Mitunter wird
die Deregulierungsforderung hier reduziert auf die Forderung nach

«Verkürzung des Verfahrenswegs» (im Sinne einer gesetzlichen
Limitierung der maximal möglichen Frist zwischen Baugesuchseinreichung
und dem Eintritt der Rechtskraft des Bauentscheids unter Mitberücksichtigung

sämtlicher möglicher Rechtsmittel). Wie steht es aber mit
der Deregulierungsforderung hinsichtlich des Privatrechts im Bauen?

Sowohl das gesetzliche Werkvertragsrecht (Art. 363 ff. OR) als auch

das gesetzliche Auftragsrecht (Art. 394 ff. OR) und überdies das

Haftpflichtrecht (Art. 41 ff. OR, Spezialnormen) kommen meines Erach-

tens mit einer vernünftigen Anzahl von Artikeln aus. Die Regelungsdichte

erscheint hier durchaus als angemessen, und es dürfte hier
kaum Deregulierungsspielraum geben. Hingegen stellt sich die Frage,
ob «im Vertragsrecht», und zwar namentlich bei den sehr umfangreichen

Allgemeinen Vertragsbedingungen (AGB), nicht «privater»

Deregulierungsspielraum besteht? Gemeint sind die im Hinblick auf
eine Vielzahl von Verträgen generell vorformulierten Vertragsbestimmungen.

Die Frage der Deregulierbarkeit umfangreicher AGB-Werke
erscheint jedenfalls auch im Bauen prüfenswert. Zwar gehören die
«Werke» des SIA mit vorgeformten Vertragsklauseln nicht zu den

umfangreichsten. Was die SIA-Ordnungen 102 und 103 anbelangt, so

kann man sich aber doch fragen, ob es wirklich über eine präzise
Beschreibung (Bestimmung) der vom Architekten/Ingenieur zu leistenden

Tätigkeiten und der weiteren wichtigen Vertragspflichten sowie
der Regelung des Honorars (Honorarart, Honorarberechnung) hinaus
weiterer Normen bedarf und wenn ja welcher? Bei der SIA-Norm 118

handelt es sich sicher um ausgereiftes auf die vertieften Bedürfnisse
des Bauens zugeschnittenes standardisiertes Werkvertragsrecht. Aber
erweist sich der Inhalt der SIA-Norm 118 für die Abwicklung mittlerer
oder kleinerer Werkverträge nicht doch als recht kompliziert? Könnte
die Deregulierung hier in der Zurverfügungstellung eines weniger
umfangreichen AGB-Werkes bestehen?

Sind Ihnen weitere Deregulierungsmöglichkeiten bekannt?
Daniel Trümpy


	...

